
GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Fachbereich : Sachgebiet 2.1 
Bearbeiter : Herr Menjoulet 
Aktenzeichen : 611-30 

Datum : 06.05.2024 

Drucksachen-Nr. 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 

Betr.: Bauantrag zur Umnutzung der unteren Gewerbefläche zu Wohnraum und umfas- 
sende energetische Sanierung eines Zweifamilienwohnhauses, Rheinstraße 3 (Flur 1, 
Nr. 25/2) 

Beratungsfolge:  

Gremium: 
BUA 

TOP: Sitzungstermin: 
13.05.2024 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlag: 

Das Einvernehmen zum Bauantrag zur Unmutzung der unteren Gewerbefläche zu Wohnraum 
und umfassende energetische Sanierung eines Zweifamilienwohnhauses, Rheinstraße 3 (Flur 1, 
Nr. 25/2) wird erteilt. 

Begründung:  

Das geplante Vorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB. 

Zum gleichen Bauvorhaben wurde am 07.09.2023 einen Bauantrag eingereicht, zu dem die Ge-
meinde Budenheim am 30.10.2023 das Einvernehmen gegeben hat. Zu den ursprünglichen An-
tragsunterlagen wurden mit dem vorliegenden Antrag geringfiigige Anderungen gemacht: 

Auf beiden Seiten sollen 4 statt 3 Dachfenster angebracht werden 
- Die Außentreppe soll etwas länger und enger werden 
- Im OG und DG wird die Raumaufteilung geringfügig geändert. 

Mit diesen Anderungen fügt sich das geplante Vorhaben weiterhin in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein und kann planungsrechtlich beflirwortet werden. 

Es wird eine Nutzungsänderung beantragt: im Erdgeschoss soll die Verkaufs- und Lagerfläche 
durch eine Wohnnutzung ersetzt werden. Die Wohnnutzung fügt sich in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein und kann planungsrechtlich beffirwortet werden. 
Wir weisen daraufhin, dass mit Baugenehmigung vom 10.04.1974 (AZ 61-611-21 B 415/74) die 
Umnutzung der ehemaligen Bäckerei in Wohnraum bereits genehmigt wurde. Nach Ansage des 
Bauherrn ist seit dieser Zeit das gesamte Erdgeschoss als Wohnraum benutzt. U. E. wäre ein 
Antrag auf Nutzungsänderung nicht nötig gewesen. 
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D. Menjoulet 
(Sachbearbeiter) 

Kapp 
bereichsleiter) 

S.H 
(Bürgermeister) 

Anlagen  
1. Liegenschaftsplan 
2. Baubeschreibung 
3. Steliplatzberechnung 
4. Grundrisse, Schnitte, Ansichten 
5. Ansichten im vorigen Bauantrag vom 07.09.2023 
6. Baugenehmigung vom 10.04.1974 

Stellungnahme der Käminerei: erforderlich / nicht erforderlich 
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Gemarkung: Budenheim 

Flur: FlurstOck: 25(2  

Lage: Rheinsfraße 3 Datum' 30.08.2023 

ProjelrtNr.: 2023149 

65189 Wiesbaden Ev 
Bierstadler Str. 3 

Tei: 0611I99237Q 
Farc11199237-49 

d Maßstab: 1:250 gez. Hördier 



Bauvorhaben: 
Umnutzung der unteren Gewerbefläche zu Wohnraum und umfassende energetische Sanierung 

eines Zweifamilienwohnhauses 

Bauherr: — 

Flur: 1 

Flurstücks-Nr. 25/2 

Entwurfsverfasser: Clara Großmann 

M.Sc. Architektin 

Zeißelstraße 3, 

60318 Frankfurt am Main 

Baubeschreibung allgemein 

Bei der geplanten Baumaßnahme am Zweifamilienhaus, handelt es sich um ein bestehendes 

Zweifamilienhaus, welches energieeffizient saniert werden soll. Diese Maßnahme beinhaltet die 

Modernisierung und Optimierung der Gebäudehülle, der Heizungsanlage und der Haustechnik, um 

die Energieeffizienz deutlich zu steigern. Sowie eine Umnutzung der unteren Gewerbefläche zu 

Wohnraum. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu reduzieren, den Wohnkomfort zu erhöhen und 

gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Die Sanierung wird den Einbau von 

Wärmedämmurig, effizienten Fenstern und Türen, erneuerbaren Energiequellen. wie Solaranlagen 

und Wärmepumpe, sowie die Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung und Geräte umfassen. 

Durch diese Maßnahmen wird das Wohnhaus nicht nur energetisch auf den neuesten Stand 

gebracht, sondern auch langfristig wertbeständiger und zuku nftsfähiger gestaltet. 

Die Abstandsflächen werden im Innenhof wegen einer neuen Außentreppe verändert. 

Da wir in dem Ortsteil in Budenheim an den §34 des BauGB gebunden sind, orientieren wir uns nach 

der näheren Umgebung. 

Die neue gedämmte Fassade, sowie das Dach wird, welche dann mit einem 

Wärmedämmverbundsystem um 12cm gedämmt und mit einer 2cm Putzschicht versehen werden. 

Außerdem sieht die neue Planung vor, die alten Glasbausteinfenster nicht wieder zu verwenden, da 

diese den Dämmwert des Hauses negativ beeinflussen. Änderungen an den vorhandenen 

Entwässerungsgrundleitungen sind nicht erforderlich. 

Wiesbaden, den 27.02.2024 

Der Bauherr 
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J / 
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SteIIi1tzberechnung 

Nach § 47 Abs. 1 2 LBauO Rh-Pf i. d. F. vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365). zul. geänd. 27.04.2005 (GVBI. 5. 154) sind bei der 
Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen und anderen Anlagen, die einen (zusätzlichen) Zu- und 
Abgangsverkehr erwarten lassen, notwendige Stellplätze herzustellen. Sie müssen gegenüber der Bauaufsichtsbehörije in 
den Bauvorlagen nachgewiesen werden. Für das nachfolgende Bauvorhaben wurde die Anzahl der notwendigen Stellplätze 
ermittelt: 

1. Stammdaten; 

Bauherr 

Name: Anschrift 

_________ rr 
Tel. 

— J 

Fax: 

Bauvorhaben 

Änderung   Nutzungsänderung Errichtung j 
Vorhaben: (Jninutzung 

der unteren Gewerbefläche zu 
Wohnraum und umfassende 
energelische Sanierung eines 
Zweifamilienwotinhauses 

Baugrundstück 

Gemeinde/Stadt 

Budenheim 

Landeskreis 

Mainz-Bingen 

Gemarkung 

Budenheim 

Flur-Nr. 

1 

Straße, Haus-Nr./Flurstück-Nr. 

Rheinstraße 3, 55257 Budenheim 
Flurstücksnr,: 25/2 

Anzahl und Berechnungsmethode für den Stellplatznachweis ergeben sich aus den Richtzahlen der Verwaltungsvorschrift 
über Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge vom 24.07.2000 (MinBl. 5. 231). Zu berücksichtigen 
ist, dass Gemeinden eigene Satzungen über die Zahl der notwendigen Stellplätze erlassen können. 

2. Ermittlung der notwendigen Stellplätze: 

Vorgaben nach Bauvorhaben 

Nr. Nutzung Richtzahlen Nenngröße Notwendige Stellp!äfze 

1 Wohngebäude 

1.1 Einfamilienhäuser 1-2 Stpt./Wohnung 

1.2 Mehrfamilienhäuser und sonstige 
Gebäude mit Wohnungen 1-1,5 Stpi/Wohnung Zweifamilien 

wohnhaus 

1.3 Gebäude mit Altenwohnungen 0,2 Stpl./Wohnung 

1 4 Wochenend- und Ferienhäuser 1 Stpl.fWohnung 

1.5 Kinder. und Jugendwohnheime 1 Stpi/10-20 Betten, mmd. 2 
Stpl. 

1.6 Wohnhejme für Studierende 1 Stpl.I2-3 Betten 

1.7 Schwesternwohnheime 1 St pl./3-5 Betten, mmd. 3 Stpl. 

Wohnheime für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer 1 Stpt./2-4 Betten, mmd. 3 Stpt. 

1.9 Alten(wohn)heime 1 Stpl./8.15 Plätze, mmd. 3 Stpl. 



Vorgaben nach Bauvorhaben 

Nr. Nutzung Richtzah!en Nenngröl3e Bemessungsgrundl. 
Notwendige 
Stellplätze 

10 Verschiedenes 

10.1 Kleingartenanlagen 1 St p1 .13 Kleingärten 

10.2 Friedhöfe 
1 Stpl./2.000 m2  Grundstücks-
fläche, mmd. 10 Stpl. 

10.3 Spiel- und Automatenhallen 
1 Stpi./20 m2  Spielhallenfl., mmd. 
3 Stpl. (Fußn. 5) 

Gesamt 

1) Eingeschlossen sind Flächen für Kantinen, Erfrischungsräume, Caföterien u. ä. 

2) Maßgebend ist die Studienplafzzielzahl 

3) Der Stellplatzbedarf ist in der Flegel nach der Nulziläche zu berechnen, ergibt sich dabei ein offensichtliches Missverhältnis zum 

tatsächlichen Stellplatzbedarf, so ist die Zahl der Beschäftigten zugrunde zu legen. 

4) Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 30 Kraftfahrzeuge vorhanden sein. 

5) s. dazu auch das Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen vom 14.01.1988 (MmnBI. S. 67). 

Ungeachtet des Steuplatznachweises besteht die Verpflichtung zur Herstellung von Fahrradabstellplätzen, soweit die 
Gemeinde diese Verpflichtung durch örtliche Bauvorschriften als selbstständige Satzung oder als Bestandteil eines 

Bebauungsplanes eingeführt hat ( 88 Abs. 3 Nr. 4 LBauO Rh-Ff). 

3. Steltplatznachweis: 

Gesamtzahl der notwendigen Stellplätze: 3  

Nachweis auf 

x Baugrundstück 3 

 

ri Nachbargrundstück 

 

öffentlich-rechtliche Sicherung durch Baulast 

(Herstellung, ßenutzung und Unterhaltung von 
notwendigen Steltplätzen auf fremden Grundstücken 
müssen in Rheinland-Pfalz öffenthch-rechlhch durch 
Bautast gesichert werden. Diese Sicherung gillt auch 
für/gegen die Rechlsnachlolger. Die Baulast wird in 
das von der Bauaulsichtsbehörde geführte 
Bautasfenverzeichnis eingetragen.) 

 

Ablösung  

Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich oder ist sie auf Grund einer Satzung nach § 88 Abs. 
3 LBauO Rh-Pf unterssgL oder eingeschränkt, so kann die Bauhenschaft, wenn die Gemeinde zustimmt, die Stellplatzverpllichtung auch durch Zahlung eines 
Geldbetrages an die Gemeinde erfüllen. 

4. Aufgestellt: 

Wiesbaden, 2702.2024  
(Ort, Datum) 

L. 
(Entwurfsverfasser) 
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BAUVORHABEN: Dutchmhrung 
.lner umfaesendan anugelluch.0 
Sanierung an einem 
Zweifemilienwohnhaus 
Rheln,traße 3 
55251 ßudenhelm 
Flur: 1 
Flur$tueku-Nr. 2512 
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Jan11 VIvian Naslim 
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BEAUFTRAGUNO OURCH Eetwurfsvertaee.r 
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B.A. A,clr:tektur - Bauland 

ZWEIFAMILIENHAUS 
BAUANTRAG ANSICHT STRAßENSEITE 
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51164 Karb.v) - Neubau 
Flur: 1 

- Abbruch I:lm u37A3 Fluretllcha.Nr. 25/2 



LANDRATSAMT MAINZ-BINGEN 
Untere Bauaufsichtsbehörde 

Mainz, Sctiillerstr. 44 

Ferrisprecher 

relex 

Bankverbindtrnqen 

P0slschedkonto  

(06131)605- 

LAMZ 4 187 872 

Krelsaparkaase Bingen Nr. 35 
KreisSparkaase Mainz Hr. 11150 

Postsched<amt L'hafen Nr. 24700 

In 

0 

0 

.0 

0 

Aktenzeidren BAUGENEHMIGUNG Datum 
____ 

-. 

61-611-21 8 
7 

/ 
Bauherr 

Baugrund,t0ck lv. 

- ;iiistr. ; denh2 

Gemarkung 
T - - 

VT .;.j 

‚
FIU 'Flurstß Nr. -- 

Bauvorhaben 

‚- J'tA..4_.&t 
/ e 

t-rt - -- ( - 'L 

Auf Antrag Wird lhhen nach § 80 und gemäß § ...........dar Landesbauoj 

Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das rorgenannte Bauvoihabe,i1nt5prech „• ‚‚ ‚‚ 
der nachfolgenden Bedingungen, Auflagen und Hinweise zu errichten. - - .1 

Von den Vorschriften des § / der § 

wird Befreiung erteilt. 

Aullagen: 

1. Die in gruner Farbe In die Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen des Bauantragen eingetragenen Anderungen und Ergänzungen 

sowie der Prüfbericht zur statischen Berechnung sind bei der Bauausführung zu beachten und einzuhalten. 

2 Der Beginn der Bauarbejten bzw. die Wiederaufnahme unterbrochener Bauarbeilen Ist bei der Bauaufalchtabehörde schriftlich anzuzeigen. 

Die Baustelle ist durch ein Bauschilcl zu kennzeichnen, das diesem Bauscliein beiliegt. Es ist so anzubringen, 
daß es vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar ist, 

s.t .iurch aas /rier,n vor o4n 
und Aussparungen • darf die Standfestijkeit des 'r-- 
kes nicht eeintrchtit werden (GIN 1o53, 7iff. '. 
Die neuen ebudetei1e sind durch 'auerwerksverzariuiqer 
Nauerankr o. . r7eeinete 1aßnahmen fach.gerecbt mit dem 
bestenenden Altbau-teile zu verbinden. 
Die Fundamente nüssen auf traeifhiqemoden föst- 
sicher (mindestens 1,00 unter Ge1ndeoerkante) 
gegründet sein. 
Die auf der Grenze stehende rand des Gebiides ist als 2o2 
Erandwand feuerbest'ndin und für sich standsicher 
(mindestens 24 cm stark) auszubilden. 
tiffnungen in Brandwä'nden sind unzuPssij. 
Für das Bauvorhaben sind mindestens 1,5 E'inste11nitze 
für PKW je tohnuna vorzusehen und i s zur 'c1u!abnahme 
herzustellen. 
Gerüste dürfen den Straenverkehr nicht behindern. 
Sie sind bei eintretender unkelheit rdnuflqsqe' 
zu beleuchten. Für notwendiae erUste uf 'rffent- 
lichen Verkehrsf1chen oder für traensnerrunien 
ist die Genehmigung über die flrtsrlolizeibehörde hein' 
Landratsamt zu antracen. 

Im Auftroge 

Weitere 4uflageu s. riadi folgendes Blatt! 

Ife'diribehelfibelelirung und Hinweise s. Rüdrseii,! 

fürhein,pfafz vorn 15. 11. 1061 (GVBI. S. 9) unbeschadet der 
end da'beiIFeaenden aeorCften Riiiinte,in,en „1 

: 1 

1 

22o1 
S2o1 a 

55o 1 
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653  Bing.e.n13, den  9.2.197Ll- 
(Ort. Datum) 

An 

.......jr-BingQn 
— Untere Bauaufsichtsbehörde — 

Mitteilung 
über die Bestellung des Bauleiters 

(Ort, Straße bzw. Gemarkung, Flur, Flurstkck) 

Gemäß § 63 der Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz teile ich mit, daß 

Peter,KaT]. 
(Name, Vorname) 

653 Bingen/Rhein 13,  Bornstr. 7 
(Ort. Straße) 

Bauleiter für das o.a. Bauvorhaben ist. 

Bauing. 
(Beruf) 

06721/15o61 
(Tetefon.Nr.) 

(Unterschji)t des Bauherrn) 

Die Richtigkeit der Mitteilung wird bestätigt. 

653 Bingen 13,  den 9 2.197L1. 
(Ort. Datum) 

(Unterschrift de8 Sauleiters) 
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